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Regeste

Kreditbewilligung für die Erweiterung einer Asylunterkunft bzw. von Asylunterkünften |
[Die Vorinstanz hiess den Rekurs des Beschwerdegegners mit der Begründung gut, dass die
angefochtene Vorlage gegen den Grundsatz der Einheit der Materie verstosse, weil den
Stimmberechtigten zwei Varianten zur Erweiterung der Asylunterkünfte Tobelstrasse und
Lohwis vorgelegt werden sollten, sie jedoch bei beiden Varianten über einen Kredit für die
Erweiterung der Asylunterkunft Tobelstrasse zu befinden gehabt hätten.] Für das
Finanzreferendum folgt aus dem Prinzip der Einheit der Materie (Art. 34 Abs. 2 BV)
einerseits, dass ein Gegenstand, der ein Ganzes bildet, nicht künstlich in Teilstücke
aufgeteilt werden darf, sei es, um den Gegenstand dem Referendum zu entziehen oder eine
andere Zuständigkeit zu begründen, sei es, um die tatsächlichen Kosten eines Vorhabens
weniger hoch erscheinen zu lassen, in der Hoffnung, die Vorlage(n) so besser durchbringen
zu können (Trennungsverbot). Auf der anderen Seite darf sich die Finanzvorlage nicht auf
mehrere Gegenstände beziehen, es sei denn, dass mehrere Ausgaben sich gegenseitig
bedingen oder aber einem gemeinsamen Zweck dienen, der zwischen ihnen eine enge
sachliche Verbindung schafft (Vermengungsverbot [E. 3.2]). Die Thema der Abstimmung
bildenden Gebäude dienen dem gemeinsamen Zweck, innert nützlicher Frist zusätzliche
(eigene) Aufnahmekapazitäten für Asylsuchende in der Gemeinde zu schaffen und deren
Mietzinsausgaben zu senken. Entgegen der Vorinstanz schafft dieses gemeinsame Ziel
zwischen den Projekten eine ausreichend enge Verbindung, um die Durchführung einer
einzigen Abstimmung als zulässig anzusehen. Die sich daraus ergebende Einschränkung der
Wahlfreiheit der Stimmberechtigten wird hier zudem gerade dadurch etwas relativiert bzw.
deren Optionen dadurch etwas erweitert, dass der angefochtene Beschluss die Abstimmung
über zwei Varianten (und eine Stichfrage) vorsieht. Dass nicht (auch noch) eine andere
Variante vorgesehen wurde, so namentlich die Variante "Erweiterung der Unterkunft
Lohwis und formelle Überführungdes bestehenden Asylprovisoriums Lohwis", ist nicht zu
beanstanden. Sofern die vorinstanzliche Anordnung so verstanden werden sollte, dass drei
Varianten zur Abstimmung zu bringen seien, verstiesse dies zudem gegen übergeordnetes
Recht, weil eine Variantenabstimmung auf zwei Varianten begrenzt ist (zum Ganzen E.
3.3). Gutheissung.

Erwägungen

E. 4
In Stimmrechtssachen werden in der Regel keine Verfahrenskosten erhoben (§ 65a Abs. 2
in Verbindung mit § 13 Abs. 4 VRG). Die Gerichtskosten sind deshalb auf die
Gerichtskasse zu nehmen. Dem Beschwerdegegner ist ausgangsgemäss keine
Parteientschädigung zuzusprechen (§ 17 Abs. 2 VRG). Der in ihrem amtlichen



Wirkungskreis tätig gewordenen Beschwerdeführerin steht praxisgemäss auch bei Obsiegen
keine Parteientschädigung zu (VGr, 16. März 2024, VB.2024.00083, E. 5.2), weshalb auch
das entsprechende Begehren abzuweisen ist.
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